
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/5/10 5Ob36/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1988

Norm

B-VG Art89 Abs1

B-VG Art139 Abs3

GV §146

Rechtssatz

Wären die Bestimmungen der Grundbuchsvorschrift Verwaltungsverordnungen, dann wäre ihre Kundmachung im

BGBl nicht vorgesehen und sie bildeten keine taugliche Rechtssphäre der Parteien berührende Entscheidung über eine

Ordnungsstrafe (§§ 146 f GV).
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